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3. Gebäudedefinition 

In der AV ist die Gebäudedefinition in den Richtlinien für den Detaillierungsgrad der Informationsebenen der 
Bodenbedeckung und Einzelobjekte (unterirdisches Gebäude, Unterstand, Reservoir, Silo-Turm-Gasometer, 
Hochkamin, Aussichtsturm) festgehalten (Quelle Richtlinie siehe Kap. 2, Beispiele siehe Kap. 9 und 10). 

Ein Gebäude im GWR wird auf der Grundlage der VGWR (Art.2 Bst. b) und des Merkmalskataloges des GWR 
bestimmt und hat immer eine oder mehrere Gebäudeadressen (Kap. 7) sowie einen eindeutigen Gebäude-
identifikator (EGID). 

In der AV wird die Geometrie eines Gebäudes erfasst. Ein AV-Gebäude entspricht einem einzigen GWR-Gebäude. 

3.1. Zusammenhang der Gebäudedefinition in der AV und im GWR 

Es sind folgende Regeln zu beachten: 
- Wohn- (Ein- und Mehrfamilienhäuser, Terrassenhäuser, Reihenhäuser etc.), Büro-, Gewerbe-, Lager-, 

Industrie- und Landwirtschaftsgebäude sind zwingend homogen über die ganze Schweiz zu erfassen. Die 
Erfassung der restlichen Gebäude (Anbauten, Garagen, Schuppen etc.) hat homogen über das ganze 
Kantonsgebiet zu erfolgen. 

- Ein GWR-Gebäude entspricht einem AV-Gebäude der Informationsebene Bodenbedeckung und hat 
mindestens eine Adresse (mit Ausnahme der provisorischen Unterkünfte und Sonderbauten, die keiner 
Gebäudedefinition im Sinne des GWR entsprechen). 

- Die Gebäude (in der Ebene Bodenbedeckung) sind unabhängig von der Ebene Liegenschaften, d.h. 
Liegenschaftsgrenzen sind für die Gebäudeaufteilung nicht massgebend. Für die Gebäudedefinition ist 
die tragende Trennmauer (Abbruchkriterium2) ausschlaggebend. 

- Zusammengebaute Gebäude mit tragender Trennmauern sind getrennt zu erfassen. 
- In der AV sind die offiziellen Adressen (Kap. Amtliches Verzeichnis der Gebäudeadressen) aus dem GWR 

zwingend zu führen. 
- Eine Gebäudeadresse muss eindeutig sein (siehe Kap. 7, Gebäudeadressierung). 
- Verfügt ein Gebäude über mehrere adressierte Eingänge, sind alle Eingänge mit den korrekten Adressen 

(EDID) zu erfassen. 
- Eine Tiefgarage (in der AV ein unterirdisches Gebäude in der Ebene Einzelobjekte), welche unter mehreren 

Gebäuden liegt, gilt als ein eigenes Objekt (im GWR in der Kategorie «Sonderbau») und ist nicht zwingend 
im GWR zu erfassen. 

- Verbindungsbauten (ober- und unterirdisch) und Unterstände werden in der AV in der Ebene Einzelobjekte 
erfasst. Der Kanton entscheidet, welche Einzelobjekte über das ganze Kantonsgebiet im GWR zu erfassen 
sind. Die Erfassung hat über das ganze Kantonsgebiet homogen zu erfolgen. 

- Der EGID ist in der AV-Ebene Bodenbedeckung (Tabelle Gebäudenummer), in der Ebene Gebäudeadressen 
(Tabelle Gebäudeeingang) und, wenn vorhanden, in der Ebene Einzelobjekte (Tabelle Objektnummer) zu 
erfassen. Wenn ein Gebäude / Sonderbau im GWR erfasst ist, dann ist der EGID / EDID auch in der AV zu 
führen (Ausnahmen: siehe Kap. 11). 

3.2. Zusammenhang der Gebäudedefinition mit der Gebäudeversicherung 

Die Gebäudeversicherungsnummer wird im Datenmodell der AV nicht verlangt und ist schon heute ein fakultativ zu 
erfassender Fremdschlüssel. Die Verwendung der Gebäudeversicherungsnummern wird kantonal unterschiedlich 
gehandhabt. Aus diesem Grund ist es an den Kantonen festzulegen, inwiefern diese Nummern noch einen Einfluss 
auf die Adressierung haben dürfen. Wir empfehlen den Versicherern von Gebäuden die Einführung des EGID als 
gemeinsamen Identifikator. Dies erlaubt der Gebäudeversicherung das Versicherungsobjekt (Police) mit dem AV- 
bzw. GWR-Gebäude (dies können auch mehrere Gebäude sein) zu verknüpfen. 
  

 
2 Ein Gebäudeteil gilt als selbstständiges Gebäude, wenn eine vom Erdgeschoss bis zum Dach reichende tragende Trennmauer zwischen 
den Gebäudeteilen besteht. Im Umkehrschluss können selbstständige Gebäude abgebrochen werden, ohne dass die Funktion eines 
anderen selbstständigen Gebäudes in Mitleidenschaft gezogen wird. 
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9.1.11. Infrastrukturgebäude auf Campingplatz 

  

1 Gebäude, 1 EGID, 1 EDID 
Fest mit dem Boden verbundene Infrastrukturgebäude sind im GWR und der AV zu erheben. 
 
Mögliche Gebäudekategorie im GWR: 

- 1060: Gebäude ohne Wohnnutzung 
 
Mögliche Klassifikation nach EUROSTAT: 

- 1274: Sonstige Hochbauten 
 
Nicht fest mit dem Boden verbundene Bauten (Wohnwagen usw.) sind in der AV nicht zu erfassen. Im GWR sind 
sie als Provisorische Unterkünfte zu erfassen, wenn die im Kap. 11.1 beschriebenen Kriterien zutreffen. 
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9.2. Homogene Erfassung kantonsweise 
Die Erfassung von Gebäude wie Anbauten, Garagen und Schuppen hat homogen über das ganze Kantonsgebiet zu 
erfolgen. Wie die nachfolgenden Beispiele zeigen, ist bei der Erfassung ein gewisser Erfassungsspielraum gegeben. 

9.2.1. Anbau (als eigenständiges Gebäude)  

  

2 Gebäude, 2 EGID, 2 EDID 

Ein Anbau wird als eigenständiges Gebäude erfasst, wenn es eine Einheit bildet und durch eine tragende 
Trennmauer (Abbruchkriterium, siehe Kap. 3.1) unterteilt ist. 
 
Mögliche Gebäudekategorie im GWR: für den Anbau 

- 1060: Gebäude ohne Wohnnutzung 
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9.2.2. Anbau (als nicht eigenständiges Gebäude)  

  

1 Gebäude, 1 EGID, 1 EDID 
Ein Anbau wird zusammen mit dem Hauptgebäude erfasst, wenn er keine tragende Trennmauer (Abbruch-
kriterium, siehe Kap. 3.1) aufweist. 
 
Mögliche Gebäudekategorie im GWR: 

- 1020: Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung 
- 1030: Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) 
- 1040: Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung 
- 1060: Gebäude ohne Wohnnutzung 

 
Mögliche Klassifikation nach EUROSTAT: 

- 1110: Gebäude mit einer Wohnung 
- 1121: Gebäude mit zwei Wohnungen 
- 1122: Gebäude mit drei und mehr Wohnungen 
- 1251: Industriegebäude 
- 1261: Gebäude für Kultur- und Freizeitzwecke 
- 1262: Museen und Bibliotheken 
- 1263: Schul- und Hochschulgebäude 
- 1264: Krankenhäuser und Facheinrichtungen des Gesundheitswesens 
- 1265: Sporthallen 
- 1272: Kirchen und sonstige Kultgebäude 
- 1276: Gebäude für die Tierhaltung 
- 1277: Gebäude für den Pflanzenbau 
- 1278: Andere landwirtschaftliche Gebäude 

 
Die Auflistung ist nicht abschliessend. Weitere Codes sind im Merkmalskatalog zu finden. 
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9.2.3. Gebäude mit Teilen ohne Zugang von aussen 

  

1 Gebäude, 1 EGID, 1 EDID 
Teil "A" hat keinen eigenen Zugang von aussen: der Zugang geht ausschliesslich über Teil "B". 
 
Mögliche Gebäudekategorie im GWR: 

- 1020: Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung 
- 1030: Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) 
- 1040: Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung 
- 1060: Gebäude ohne Wohnnutzung 

 
Mögliche Klassifikation nach EUROSTAT: 

- 1110: Gebäude mit einer Wohnung 
- 1121: Gebäude mit zwei Wohnungen 
- 1122: Gebäude mit drei und mehr Wohnungen 
- 1251: Industriegebäude 
- 1261: Gebäude für Kultur- und Freizeitzwecke 
- 1262: Museen und Bibliotheken 
- 1263: Schul- und Hochschulgebäude 
- 1264: Krankenhäuser und Facheinrichtungen des Gesundheitswesens 
- 1265: Sporthallen 
- 1272: Kirchen und sonstige Kultgebäude 
- 1276: Gebäude für die Tierhaltung 
- 1277: Gebäude für den Pflanzenbau 
- 1278: Andere landwirtschaftliche Gebäude 

 
Die Auflistung ist nicht abschliessend. Weitere Codes sind im Merkmalskatalog zu finden. 

 

  

A 

B 



Weisung zur Erfassung der Gebäude in der AV und im GWR 

30  

9.2.4. Freistehendes Gebäude ohne Wohnnutzung 

  

1 Gebäude, 1 EGID, 1 EDID 

Wenn es sich bei den Garagen nicht um durch Trennmauern getrennte Einheiten handelt, dann ist ein Gebäude zu 
erfassen. 
 
Mögliche Gebäudekategorie im GWR: 

- 1060: Gebäude ohne Wohnnutzung 
 
Mögliche Klassifikation nach EUROSTAT: 

- 1242: Garagengebäude 
 
Handelt es sich nicht um Garagen, dann sind weitere Codes gemäss Merkmalskatalog denkbar. 
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9.2.5. Gebäude ohne Wohnnutzung in Kombination 

  

4 Gebäude, 4 EGID, 4 EDID 

Die Überdachung wird in der AV nicht als Gebäude, sondern als Einzelobjekt «Unterstand» erfasst. 
 
Mögliche Gebäudekategorie im GWR: 

- 1060: Gebäude ohne Wohnnutzung 
 
Mögliche Klassifikation nach EUROSTAT: 

- 1242: Garagengebäude 
- 1274: Sonstige Hochbauten 

 
Weitere Codes (siehe Merkmalskatalog) sind denkbar. 
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10.2.2. Einstellhalle / Tiefgarage 

  

1 Gebäude, 1 EGID, 1 EDID 

Unterirdische Bauten, welche eine klare Einheit darstellen und zum Teil durch oberirdische Hauptumrisse 
«überdeckt» werden, können in der AV als Ganzes als «unterirdisches Gebäude» definiert werden. Das 
Datenmodell der AV lässt für unterirdische Gebäude Überschneidungen mit den Hauptumrissen der Ebene 
Bodenbedeckung zu (siehe Richtlinie Detailierungsgrad der AV, Informationsebene Einzelobjekte (siehe Kap. 4 
der Richtlinie), in einigen Kantonen wird solche Überschneidungen jedoch nicht akzeptiert. Folglich umfasst dort 
das Objekt in der Ebene Einzelobjekte nur die Fläche ausserhalb des (oberirdischen) Gebäudes (der Ebene 
Bodenbedeckung). Wird der Tiefgarage eine offizielle Adresse gegeben, dann ist die Eingangskoordinate, sofern 
möglich, an den Ort der Ein-/Ausfahrt zu platzieren. 
 
Mögliche Klassifikation nach EUROSTAT: 

- 1242: Garagengebäude 
 
Das aufgeführte Beispiel zeigt, wie die Erfassung der Tiefgarage zu erfolgen hat. Auf Gebäude, die durch eine 
Tiefgarage miteinander verbunden sind, wird in Kap. 9.1.7 eingegangen. 
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10.2.3. Reservoir 

  

1 Objekt, 1 EGID, 1 EDID 

Wasserreservoire mit vorwiegend unterirdischer Bauart (max. 1 m aus dem Boden ragend) werden in der 
Informationsebene Einzelobjekte als «Reservoir» erhoben. 

 

  

1 Gebäude, 1 EGID, 1 EDID 
Manchmal ist ein Reservoir nicht vorwiegend unterirdischer Bauart. Wenn das Wasserreservoir mehr als 1 m aus 
dem Boden ragt, gilt dieses als Gebäude und wird in der Ebene Bodenbedeckung der AV erfasst. Der unterirdische 
Teil wird in der Informationsebene Einzelobjekte erfasst. In diesem Fall hat die Erfassung im GWR folgender-
massen zu erfolgen: 
 
Gebäudekategorie im GWR: 

- 1060: Gebäude ohne Wohnnutzung 
 
Klassifikation nach EUROSTAT: 

- 1274: Sonstige Hochbauten 
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10.3. Weitere in der AV zu erfassende (Einzel-)Objekte, nicht aber im GWR 

10.3.1. Unterstand in Verbindung mit einem Gebäude 

  

In der AV zu erfassen als Einzelobjektart «Unterstand» oder «übriger Gebäudeteil». 

10.3.2. Gedeckter Durchgang als Gebäudeverbindung 

  

In der AV zu erfassen als Einzelobjektart «Unterstand» oder «übriger Gebäudeteil». 
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10.3.3. Passerelle als Gebäudeverbindung 

  

In der AV zu erfassen als Einzelobjektart «übriger Gebäudeteil» oder als Gebäudeteil einem der beiden 
angrenzenden Gebäuden zuzuordnen. 

10.3.4. Gasometer 

  

In der AV zu erfassen als Einzelobjektart «Silo, Turm, Gasometer». 

10.3.5. Fester Container (Bauart wie z.B. «Molok») 

  

In der AV zu erfassen als Einzelobjektart «Silo, Turm, Gasometer». 
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10.3.6. Fahr- oder Flachsilo 

  

In der AV zu erfassen als Einzelobjektart «Silo, Turm, Gasometer». 

10.3.7. Jauchebehälter 

  

In der AV zu erfassen als Einzelobjektart «Weitere». 
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11. Nur im GWR zu erfassende Gebäude 

11.1. Wohnbaute auf Campingplatz 

  

1 Gebäude, 1 EGID, 1 EDID 
Wohnbauten auf dem Campingplatz sind im GWR obligatorisch zu erfassen, wenn eine Person mit Wohnsitz 
gemeldet ist. 
 
Mögliche Gebäudekategorie im GWR: 

- 1010: Provisorische Unterkunft 

11.2. Wohnbaute auf Campingplatz mit einer Wohnung nach Art. 2 ZWG 

 

 

 

1 Gebäude, 1 EGID, 1 EDID 
Provisorische Unterkünfte mit einer Wohnung sind im GWR obligatorisch zu erfassen, für mobile Unterkünfte, die 
mehr als zwei Jahren am bestehenden Standort einer Wohnnutzung (z.B. als Ferienwohnung) dienen und die 
über feste Wände, ein stabiles Dach, eingebaute Fenster und Türen verfügen und welche nach Art. 2 ZWG genutzt 
werden (siehe Merkblatt ARE). 
 
Nur anwendbar auf provisorische Unterkünfte, die nach dem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts 
A-4343/2018 vom 1. Februar 2021 gebaut wurden. 
 
Mögliche Gebäudekategorie im GWR: 

- 1010: Provisorische Unterkunft 
 
Mögliche Gebäudeklasse im GWR: 

- 1212: Andere Gebäude für kurzfristige Beherbergungen 
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Diese Weisung richtet sich an die für die Nachführung der 
amtlichen Vermessung (AV) zuständigen Stellen sowie an die 
zuständigen Stellen der Kantone bzw. Gemeinden, die im eid-
genössischen Gebäude- und Wohnungsregister (GWR) für die 
Erfassung der Gebäude und die Vergabe der Gebäudeadressen 
verantwortlich sind. Sowohl in der AV als auch im GWR werden 
Daten über die Gebäude in der Schweiz gemäss einer identischen 
Definition (Art. 2 Bst. b VGWR und Art. 14 TVAV) erhoben.
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